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Die Bürgermeisterin  
 

87 
Bekanntmachung 

 
Öffentliche Zustellung gemäß § 10 Landeszu-
stellungsgesetz (LZG NRW) 
 
Die an Herrn Jannis Scharle, derzeitiger Aufent-
halt unbekannt, gerichtete Mahnung vom 
26.07.2024,  
Mahnungsnummer DRMA363475/5117995,  
kann von dem Zahlungspflichtigen bei der Bür-
germeisterin der Stadt Eschweiler, Finanzbuch-
haltung - Zahlungsabwicklung -, Zimmer 504, 
Johannes-Rau-Platz 1, 52249 Eschweiler 
 
montags bis mittwochs 
und freitags von 8.30 Uhr bis 12.00 Uhr 
und donnerstags von 14.00 Uhr bis 17.45 Uhr 
 
eingesehen werden. 
 
Gemäß § 10 LZG gilt die Mitteilung an dem Tag als 
zugestellt, an dem seit dem Tage des Aushän-
gens bzw. der Bekanntmachung zwei Wochen 
verstrichen sind. 
 
Eschweiler, den 31.07.2024 
in Vertretung 
 
Duikers 
Erste Beigeordnete  
 
 
88 

Bekanntmachung 
 
Öffentliche Zustellung nach § 10 Verwal-
tungszustellungsgesetz für das Land 
Nordrhein-Westfalen (LZG NRW) vom 
07.03.2006 (GV NRW S. 94) in der zurzeit gel-
tenden Fassung in Verbindung mit § 4 
BekanntmVO NRW vom 26.08.1999 (GV NRW 
S. 516) in der zurzeit geltenden Fassung so-
wie § 10 der Hauptsatzung der Stadt 
Eschweiler vom 14.12.2016 
 
Der an Kevin Nikolic, Aufenthalt unbekannt (zu-
letzt bekannter Aufenthaltsort Eschweiler 
Rheinland; ohne festen Wohnsitz), gerichteter 
Rettungsdienstgebühren-Bescheid 
vom 19.07.2024 auf Grundlage der zurzeit gülti-
gen Gebührensatzung für die Inanspruchnahme 
des Rettungsdienstes, zu dem Kassenzeichen 

095052240 kann durch den Leistungspflichti-
gen bei der Bürgermeisterin der Stadt 
Eschweiler, Amt für Brandschutz, Rettungs-
dienst und Bevölkerungsschutz, Florianweg 1, 
52249 Eschweiler, 
 
montags bis mittwochs 
und freitags von 8.30 Uhr bis 12.00 Uhr 
und donnerstags von 14.00 Uhr bis 17.45 Uhr 
 
eingesehen werden. 
 
Gemäß § 10 LZG NRW gilt die Mitteilung an dem 
Tage als zugestellt, an dem seit dem Tage des 
Aushängens bzw. der Bekanntmachung zwei 
Wochen verstrichen sind.  
 
Eschweiler, den 31.07.2024 
in Vertretung 
 
Duikers 
Erste Beigeordnete  
 
 
89 

Bekanntmachung 
 
Öffentliche Zustellung gemäß § 10 Landeszu-
stellungsgesetz (LZG NRW) 
 
Die an Frau Alexandra Woop, derzeitiger Aufent-
halt unbekannt, gerichtete Mahnung vom 
22.07.2024, 
Mahnungsnummer DMAH727353/5122441, kann 
von der Zahlungspflichtigen bei der Bürgermeis-
terin der Stadt Eschweiler, Finanzbuchhaltung - 
Zahlungsabwicklung -, Zimmer 506, Johannes-
Rau-Platz 1, 52249 Eschweiler 
 
montags bis mittwochs 
und freitags von 8.30 Uhr bis 12.00 Uhr 
und donnerstags von 14.00 Uhr bis 17.45 Uhr 
 
eingesehen werden. 
 
Gemäß § 10 LZG gilt die Mitteilung an dem Tag als 
zugestellt, an dem seit dem Tage des Aushän-
gens bzw. der Bekanntmachung zwei Wochen 
verstrichen sind. 
 
Eschweiler, den 07.08.2024 
in Vertretung 
 
Duikers 
Erste Beigeordnete 
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Die Bürgermeisterin  
 

90 
Bekanntmachung 

 
Öffentliche Zustellung gemäß § 10 Landeszu-
stellungsgesetz (LZG NRW) 
 
Die an Firma GI-tech Tiefbau GmbH, derzeitiger 
Aufenthalt unbekannt, gerichtete Mahnung vom 
06.08.2024, 
Mahnungsnummer DMAH728169/5112897, kann 
von dem Zahlungspflichtigen bei der Bürger-
meisterin der Stadt Eschweiler, Finanzbuch-
haltung - Zahlungsabwicklung -, Zimmer 505, 
Johannes-Rau-Platz 1, 52249 Eschweiler 
 
montags bis mittwochs 
und freitags von 8.30 Uhr bis 12.00 Uhr 
und donnerstags von 14.00 Uhr bis 17.45 Uhr 
 
eingesehen werden. 
 
Gemäß § 10 LZG gilt die Mitteilung an dem Tag als 
zugestellt, an dem seit dem Tage des Aushän-
gens bzw. der Bekanntmachung zwei Wochen 
verstrichen sind. 
 
Eschweiler, den 07.08.2024 
in Vertretung 
 
Duikers 
Erste Beigeordnete  


